
Rechte und Pflichten

Der/die Unterzeichnende ersucht um materielle Hilfe und erklärt hiermit von den nachstehenden Bestim-
mungen Kenntnis genommen zu haben:

Rechtliches Gehör und Akteneinsicht / Verfügung
Unterstützte Personen haben das Recht auf Akteneinsicht, das Recht auf Orientierung, Äusserung und
Mitwirkung bei der Sachverhaltsabklärung, das Recht auf Prüfung der Vorbringen. Auf jedes Gesuch
(mündlich oder schriftlich) muss eingetreten werden.

Mitwirkungs- und Meldepflicht
Personen, die Leistungen nach diesem Gesetz geltend machen, beziehen oder erhalten haben, sind ver-
pflichtet, über ihre Verhältnisse wahrheitsgetreu und umfassend Auskunft zu geben sowie die erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, sind die zuständigen Behörden
berechtigt, die für den Vollzug erforderlichen Auskünfte einzuholen. Personen, die Leistungen nach diesem
Gesetz geltend machen oder beziehen, sind verpflichtet, Veränderungen in ihren Verhältnissen umgehend
zu melden (§ 2 SPG). Die in der Sache zuständige Behörde setzt zur Beibringung der erforderlichen Un-
terlagen und Auskünfte eine angemessene Frist. Werden die erforderlichen Unterlagen und Auskünfte nicht
innert der gesetzten Frist beigebracht, kann die zuständige Behörde unter Mitteilung an die betroffene Per-
son die für den Vollzug erforderlichen Auskünfte und Unterlagen direkt einholen (§ 1 Abs. 4 SPV).

Auflagen und Weisungen
Die Gewährung materieller Hilfe kann mit Auflagen und Weisungen verbunden werden. Werden Auflagen
und Weisungen, die unter Androhung der Folgen bei Missachtung erlassen wurden, nicht befolgt, können
die Leistungen gekürzt werden (§ 13 SPG).

Rückerstattung
Wer materielle Hilfe bezogen hat, ist rückerstattungspflichtig, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so
weit gebessert haben, dass eine Rückerstattung ganz oder teilweise zugemutet werden kann (§ 20 SPG).
Der Anspruch auf Rückerstattung gegenüber unterstützten Personen sowie Erbinnen und Erben erlischt,
sofern nicht innert 15 Jahren seit Ende des Kalenderjahres, in dem die materielle Hilfe ausgerichtet wurde,
eine Vereinbarung vorliegt oder die Gemeinde beziehungsweise der Kanton eine Verfügung über die
Rückerstattung erlässt (§ 22 SPG).

Unrechtmässiger Bezug
Unrechtmässig bezogene Leistungen sind ab deren Auszahlung zu einem Zinssatz von 5 % zu verzinsen
und zurückzuzahlen (§ 3 SPG und § 3 SPV). Forderungen auf Rückzahlung unrechtmässig bezogener
Leistungen können unter Beachtung der Existenzsicherung auch mit künftigen Leistungen verrechnet wer-
den (§ 2 SPV).

Unterhalts- und Verwandtenunterstützungspflicht
Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstüt-
zen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden (Art. 328 ZGB).

Der Anspruch auf Unterstützung ist gegen die Pflichtigen in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung geltend
zu machen und geht auf die Leistung, die zum Lebensunterhalt des Bedürftigen erforderlich und den Ver-
hältnissen des Pflichtigen angemessen ist. Erscheint die Heranziehung eines Pflichtigen wegen besonderer
Umstände als unbillig, so kann das Gericht die Unterstützungspflicht ermässigen oder aufheben. Die Be-
stimmungen über die Unterhaltsklage des Kindes und über den Übergang seines Unterhaltsanspruches auf
das Gemeinwesen finden entsprechende Anwendung (Art. 329 ZGB).

Ort Datum

Unterschrift des Gesuchstellers/der Gesuchstellerin
(oder seines/seiner Rechtsvertreters/-vertreterin)
Unterschrift des Ehepartners/der Ehepartnerin
(oder seines/seiner Rechtsvertreters/-vertreterin)

Materielle Hilfe

Erklärung zum Gesuch um materielle Hilfe

Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG)
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